
AT-34/23          Ordentlichen                    AT-34-42/23
Schulbetrieb an  
Schmellwitzer Oberschule  
gewährleisten 
Antragsteller:  
Fraktionen CDU;  
AUB-FW/SUB,  
DIE LINKE., SPD,  
B90/DIE GRÜNEN,  
UNSER COTTBUS!/FDP,  
GfC, AfD 
(Austauschantrag  
vom 28.09.2023) 
(Austauschantrag  
vom 18.10.2023) 
einstimmig angenommen  

AT-36/23          Durchführung                   AT-36-42/23
des Schulprojekt  
„Klasse2000“ in der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz 
Antragsteller:  
Fraktion DIE LINKE. 
(Austauschantrag  
vom 18.10.2023) 
mehrheitlich angenommen  

AT-38/23          Aufhebung des                 AT-38-42/23
Beschlusses A-06-18/21  
(Austauschblatt  
vom 18.02.2021) 
Antragsteller:  
Fraktionen AfD; CDU 
mehrheitlich mit  
Änderungen angenommen  

AT-40/23          Prüfung der                      AT-40-42/23
Einrichtung eines  
Tempo 30-Bereiches  
in der Verbindungsstraße  
zwischen Merzdorf  
und Dissenchen zur  
Absicherung eines  
sicheren Schulweges 
Antragsteller:  
Fraktion SPD 
einstimmig angenommen  

Cottbus/Chóśebuz, 26.10.2023 

Der Oberbürgermeister 

In Vertretung
gez. Marietta Tzschoppe 
Bürgermeisterin
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Amtliche Bekanntmachung 
Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalver- 
fassung des Landes Brandenburg werden nachfolgend 
die Beschlüsse der 42. Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 
25.10.2023 veröffentlicht. 

Beschlüsse  
der 42. Sitzung der  

Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

vom 25.10.2023 
Öffentlicher Teil 

Vorlagen-Nr.   Sachverhalt               Beschluss-Nr. 

OB-028/23       41. Aktualisierung         OB-028-42/23
der Beschlussfassung  
über die Berufung von  
sachkundigen Einwohnern  
in die Fachausschüsse der  
Stadtverordnetenversammlung  
der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
für die VII. Wahlperiode  
(Grundsatzbeschluss der  
StVV vom 25.09.2019) 
einstimmig beschlossen  

I-016/23            1. Satzung zur                    I-016-42/23
Änderung der Satzung  
über die Erhebung von  
Gebühren für die Abfall-  
entsorgung (Abfallgebühren- 
satzung) der Stadt Cottbus/ 
Chóśebuz vom 23.11.2022 
(Ergänzungsblatt  
vom 28.09.2023) 
einstimmig beschlossen  

 I-018/23           6. Satzung zur                    I-018-42/23
Änderung der Satzung  
der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
über die Straßenreinigung  
(Straßenreinigungssatzung) 
einstimmig beschlossen  

 I-019/23           6. Satzung zur                    I-019-42/23
Änderung der Satzung  
der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
über die Straßenreinigungs- 
gebühren (Straßenreinigungs- 
gebührensatzung) 
(Ergänzungsblatt  
vom 28.09.2023) 
einstimmig beschlossen  
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III-014/23         Kommunalwahlen          III-014-42/23
am 9. Juni 2024 -  
Berufung des  
Wahlleiters sowie  
des Stellvertreters  
für die kreisfreie  
Stadt Cottbus/Chóśebuz 
einstimmig beschlossen  

 IV-030/23        Entwurf zum                   IV-030-42/23
Flächennutzungsplan 
Cottbus/Chóśebuz  
Billigungs- und  
Auslegungsbeschluss 
(Wiederaufruf aus  
HA vom 20.09.2023) 
einstimmig beschlossen  

IV-058/23         Entwurf                           IV-058-42/23
Landschaftsplan  
Stadt Cottbus/  
Chóśebuz (07/2023),  
Billigungs- und  
Auslegungsbeschluss 
(Wiederaufruf aus  
HA vom 20.09.2023) 
einstimmig beschlossen  

IV-059/23         Bebauungsplan               IV-059-42/23
Nr. N/33/118  
„Saspow Grünstraße“ -  
Abwägungs- und  
Satzungsbeschluss 
einstimmig beschlossen  

Antrags-Nr.     Sachverhalt              Beschluss-Nr.

AT-27/23          Stadtgrün erhalten -          AT-27-42/23
Erfolgsbewertung  
von Ersatz- und  
Ausgleichspflanzungen 
Antragsteller:  
Fraktion DIE LINKE. 
(Wiederaufruf aus  
HA vom 20.09.2023) 
(Austauschantrag  
vom 28.09.2023) 
(Austauschantrag  
vom 18.10.2023) 
mehrheitlich angenommen  

AT-30/23          Mietspiegel                      AT-30-42/23
der Stadt Cottbus/ 
Chóśebuz anpassen  
und überarbeiten 
Antragsteller:  
Fraktion CDU 
einstimmig angenommen  

SEITE 2  

• Widmungsverfügung über Verkehrsflächen in der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz im Ortsteil Willmersdorf 

• Feststellung des Unterbleibens einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) für das Vorhaben „Ver-
längerung der bestehenden Erlaubnis zur Wasser-
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• Amtliche Bekanntmachung der Beschlüsse der 
42. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 25.10.2023 

kraftnutzung der Spree am Großen Spreewehr“; 
Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde  
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• Amtliche Bekanntmachung der Tagesordnung der 

44. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Cott-
bus/Chóśebuz am 15.11.2023 
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Öffentliche Bekanntmachung  

Feststellung 
des Unterbleibens einer  

Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) für das Vorhaben  

„Verlängerung der  
bestehenden Erlaubnis zur 

Wasserkraftnutzung der Spree 
am Großen Spreewehr“; 

Bekanntmachung der  
unteren Wasserbehörde   

Die Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH (EVC), 
Karl-Liebknecht-Straße 30 in 03046 Cottbus bean- 
tragt nach § 8ff des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis  
zur Wasserkraftnutzung der Spree am Großen Spree-
wehr. 
Die EVC beabsichtigt, die Wasserkraftanlage am Stand-
ort Großes Spreewehr in Cottbus über das Jahr 2023 
hinaus weiter zu betreiben. 
Nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit der 
Nummer 13.14 der Anlage 1 zum UVPG war für das 
beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalles durchzuführen. 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass 
für das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht  
besteht. 
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Amtliche Bekanntmachung  

Widmungsverfügung  
Nach § 6 des Brandenburgischen Straßengesetzes  
in der derzeitig gültigen Fassung erhalten folgende  
Verkehrsflächen in der Stadt Cottbus/Chóśebuz im  
Ortsteil Willmersdorf  

- der Wirtschaftsweg in Willmersdorf  
– die Verbindungsstraße zwischen dem alten  

Bahnhof Willmersdorf (Straße „Am Bahnhof“) 
und „Alter Lindenstraße“ entlang der neuen  

Bahnstrecke Cottbus – Peitz Ost 
(betrifft Gemarkung Willmersdorf, Flur 2, 
Flurstücke 731; 471; 475; 478; 484; 487;  
491; 495; 503; 574; 508; 512; 516; 520;  

524; 528; 536; 532; 541; 565)  
die Eigenschaft einer öffentlichen Straße.  
Diese Verbindungsstraße wird der Allgemeinheit für 
den öffentlichen Verkehr uneingeschränkt zur Verfügung 
gestellt und in die Gruppe der sonstigen öffentlichen 
Straßen eingestuft und wird eingeschränkt für Anlie-
gerverkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr – Fahr-
radstraße. 
Straßenbaulastträger der Verkehrsflächen wird die Stadt 
Cottbus/Chóśebuz.  
Die Widmungsverfügung und deren Begründung sowie 
der Lageplan mit der genauen Gliederung und Begren-
zung der Verkehrsflächen liegen in der Stadt Cottbus/ 
Chóśebuz, Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen, 
Karl-Marx-Straße 67, 03044 Cottbus während der 
Sprechzeiten im Zimmer Nr. 4.095 zur Einsichtnahme 
vor. 
Diese Verfügung gilt eine Woche nach der Veröffent-
lichung als bekannt gegeben.  
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines  
Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erheben. 
Der Widerspruch ist bei dem Oberbürgermeister der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz, Neumarkt 5, 03046 Cottbus 
zweckmäßigerweise im Fachbereich Grün- und Ver-
kehrsflächen der Stadt Cottbus/Chóśebuz, Karl-Marx-
Straße 67, 03044 Cottbus schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.  
Cottbus/Chóśebuz, 06.10.2023   
gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

6.4. Desolater Zustand des AN-64/23 
Eigenbetriebes  
„Sportstättenbetrieb“  
der Stadt Cottbus 
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.5. Ertüchtigung der Cottbuser AN-65/23 
Wehre zur Stromerzeugung  
Anfragesteller:  
Fraktion DIE LINKE.  

6.6. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit AN-66/23 
Anfragesteller:  
Herr Andy Schöngarth  

7. Berichte und Informationen  
7.1. Oberbürgermeister 

Berichterstatter:  
Herr Schick  

7.2. Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter:  
Herr Drogla  

7.3. Vorsitzender des  
Hauptausschusses 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Bialas  

7.4. Informationen zu geplanten  
Grundstücksverkäufen und  
Erbbaurechtsbestellungen (AT-14/23) 
Berichterstatterin:  
Frau Kolter  

7.5. Petitionen 
Abstimmung des Antwortentwurfes  
zur Petition „Nachts im Tierpark“ 
Petenten:  
Herr Jörg Kiefer und  
Frau Luise Hellwig  

7.6. Ankündigung des schriftlichen  
Berichtes der Cottbusverkehr GmbH  
zur StVV am 22.11.2023 
Berichterstatter:  
Herr Ralf Thalmann  
(Geschäftsführer der  
Cottbusverkehr GmbH)  

7.7. Ankündigung der F-03/23 AS 
Durchführung einer aktuellen  
Stunde für die StVV am 22.11.2023  
mit dem Thema:  
„Aktuelle Schulsituation in Cottbus“  
Antragsteller:  
Fraktionen CDU; Unser Cottbus!/FDP 
(Wiederaufruf aus der  
StVV vom 25.10.2023)  

8. Vorlagen der Verwaltung  
8.1. Erweiterung des I-020/23 

Unternehmensgegenstandes  
der LWG Lausitzer Wasser  
GmbH & Co. KG und der  
LWG Wasser und Abwasser  
GmbH & Co. Beteiligungs-KG 
(Wiederaufruf aus dem  
HA vom 18.10.2023)  

8.2. Gründung einer I-021/23 
Tochtergesellschaft der LWG  
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG  
mit dem Zweck der Verwertung  
der bei der Abwasserentsorgung  
und -aufbereitung anfallenden  
Klärschlämme  
(Wiederaufruf aus dem  
HA vom 18.10.2023)  

8.3. Neufassung der I-022/23 
Betriebssatzung des  
Eigenbetriebes Sportstättenbetrieb  
der Stadt Cottbus (SSB)   

8.4. Beschluss über I-024/23 
den Jahresabschluss 2020   

8.5. Entlastung des I-025/23 
Oberbürgermeisters Holger Kelch  
für das Haushaltsjahr 2020  

Diese Feststellung beruht auf den folgenden wesent- 
lichen Gründen:  
Der beantragte Weiterbetrieb der Wasserkraftanlage 
führt nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinen erheb-
lichen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutz-
güter in der Umgebung der Anlage. Durch die Anla-
genanpassung und Festsetzung von Nebenbestim- 
mungen im Zulassungsbescheid wird eine Verbesserung 
der maßgebenden Ausgangssituation erreicht.  
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. Im 
Internet ist diese Bekanntmachung auf folgender Seite 
abrufbar: https://www.cottbus.de/aktuelles/amtsblaetter/.  
Rechtsgrundlagen 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I  
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)  
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)  
Cottbus/Chóśebuz, 27.10.2023   
gez. Stephan Böttcher 
Fachbereichsleiter Umwelt und Natur 

Amtliche Bekanntmachung  
Auf der Grundlage des § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Cottbus/Chóśebuz i. V. m. § 50 Abs. 4 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg gebe 
ich mit nachfolgender Tagesordnung bekannt, dass die 
Tagesordnung der 44. Sitzung des Hauptausschusses 
der Stadt Cottbus/Chóśebuz  

am Mittwoch, den 15.11.2023, um 17:00 Uhr 
Stadthaus, Ratssaal, Erich Kästner Platz 1,  

03046 Cottbus,  
stattfindet.  

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen.  

Stand: 08.11.2023   

Tagesordnung  
44. Sitzung des Hauptausschusses  

der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
am Mittwoch, den 15.11.2023, um 17:00 Uhr,  

Stadthaus, Ratssaal, Erich Kästner Platz 1,  
03046 Cottbus   

I. Öffentlicher Teil  
1. Eröffnung der Sitzung  
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit  

der Ladung, der Anwesenheit und  
der Beschlussfähigkeit  

3. Entscheidung über vorgebrachte  
Einwendungen gegen die Niederschrift über 
den öffentlichen Teil der letzten Sitzung  

4. Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung  
5. Einwohnerfragestunde  
5.1. Nachfrage zur Beantwortung EWA-67/23 

der Einwohneranfrage  
„Digitalisierung der Verwaltung“  
(EWA-49/23)  
Anfragesteller:  
Herr Benno Bzdok  

6. Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung  

6.1. Arbeit der DIKOM AN-61/23 
Anfragesteller:  
Fraktion GfC  

6.2. Ordnung und Sicherheit in Cottbus AN-62/23 
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.3. Desolater Zustand unserer AN-63/23 
Straßen und Brücken in Cottbus  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD 
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8.6. 5. Satzung zur Änderung I-026/23 
der Gebührensatzung zur  
Abwassersatzung der Stadt  
Cottbus/Chóśebuz für die  
Ortsteile Roggosen, Sergen,  
Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern,  
Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz,  
Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf  
und Kathlow der Gemeinde  
Neuhausen/Spree  
(Abwassergebührensatzung –  
Gemeinde Neuhausen/Spree)   

8.7. 1. Satzung zur Änderung I-027/23 
der Satzung der Stadt  
Cottbus/Chóśebuz für die  
Ortsteile Roggosen, Sergen,  
Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern,  
Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz,  
Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf  
und Kathlow der Gemeinde  
Neuhausen/Spree über die Erhebung  
von Kostenersatz für Erstinstallation  
und Wechsel von Gartenwasserzählern  
(Kostenersatzsatzung – Gemeinde 
Neuhausen/Spree) vom 19.12.2018  

8.8. Satzung der Stadt I-028/23 
Cottbus/Chóśebuz über  
die Schmutzwasserbeseitigung  
und den Anschluss an die  
öffentlichen Schmutzwasserbe- 
seitigungseinrichtungen und 
ihre Benutzung im Gebiet der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz  
(Schmutzwassersatzung)  

8.9. Satzung der Stadt I-029/23 
Cottbus/Chóśebuz über die  
Erhebung von Gebühren für die  
Benutzung der öffentlichen  
Einrichtungen zur Schmutz- 
wasserbeseitigung 
(Schmutzwassergebührensatzung)   

8.10. Satzung der Stadt I-030/23 
Cottbus/Chóśebuz über die  
Niederschlagswasserbeseitigung  
und den Anschluss an die öffentlichen  
Niederschlagswasserbeseitigungs- 
einrichtungen und ihre Benutzung  
im Gebiet der Stadt Cottbus/Chóśebuz 
(Niederschlagswassersatzung)   

8.11. Kündigung der  I-031/23 
Zusatzvereinbarung der  
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung  
zur gemeinsamen Aufgabenwahr- 
nehmung nach dem SGB VIII  
vom 20.05.2019   

8.12. Neufassung der I-032/23 
Entgeltordnung zur  
Nutzung des Wohnheims  
„Städtisches Wohnheim“  
Thomas-Müntzer-Straße 7-8  
in Cottbus/Chóśebuz  
ab 01.08.2024  

8.13. Integrierte III-007/23 
Sportentwicklungsplanung  
für die Stadt Cottbus/Chóśebuz   

8.14. Satzung über die III-009/23 
Erhebung von Gebühren für  
Leistungen der Feuerwehr der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz  
(Feuerwehrgebührensatzung)  
mit Kostentarif ab 01.01.2024   

8.15. Satzung über die III-010/23 
Erhebung von Kostenersatz  
für Leistungen der Feuerwehr der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz 
(Feuerwehrkostenersatzsatzung)  
mit Kostentarif ab 01.01.2024   

8.16. Satzung über die III-011/23 
Erhebung von Gebühren für  
Leistungen des Rettungsdienstes  
der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
mit Gebührentarif ab 01.01.2024   

8.17. Ordnungsbehördliche III-012/23 
Verordnung der Stadt Cottbus/ 
Chóśebuz über die Öffnung  
von Verkaufsstellen an Sonn-  
und Feiertagen im Jahr 2024   

8.18. Satzung über die III-013/23 
auf den Wochenmärkten der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz zu  
entrichtenden Marktgebühren  
(Marktgebührenordnung)   

8.19. Aktualisierung der III-016/23 
„Satzung über Aufwands- 
entschädigungen und Ehrungen  
aus besonderem Anlass für  
ehrenamtlich und nebenberuflich  
tätige Angehörige der Feuerwehr  
und des Katastrophenschutzes  
der Stadt Cottbus/Chóśebuz“   

8.20. Satzung über die IV-062/23 
Erhebung von Gebühren  
für die Friedhöfe der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz  
(Friedhofsgebührensatzung)   

8.21. Überplanmäßige Ausgabe IV-067/23  
für die bauliche Herrichtung  
eines Ausweichstandortes zur  
Sicherung der Betreuungsplätze  
in Kindertagesstätten   

9. Anträge aus der  
Stadtverordnetenversammlung  

9.1. Prüfantrag: AT-41/23 
Sachleistungen oder Chipkarte  
statt Bargeld für Flüchtlinge  
Antragsteller:  
Fraktion AfD  

9.2. Umgang mit Garagen, AT-42/23 
die in kommunales Eigentum  
übergegangen sind, verbindlich  
und fair regeln  
Antragsteller:  
Fraktion AUB-Freie Wähler/SUB  

9.3. Getrennte Nutzung AT-43/23 
der neuen Flaniermeile  
für Radfahrer und  
Fußgänger prüfen  
Antragsteller: 
Fraktion SPD  

9.4. Prüfantrag zur AT-44/23 
Ermittlung der Kosten  
und Verfahrensweise, um  
das Amtsblatt wieder in  
alle Haushalte zu verteilen  
Antragsteller:  
Fraktion SPD  

10. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen  
11. Hinweise und Anfragen   
II. Nicht öffentlicher Teil  
1. Entscheidung über vorgebrachte  

Einwendungen gegen die Niederschrift  
über den nicht öffentlichen Teil der 
letzten Sitzung  

2. Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung  
Es liegen keine Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung vor.  

3. Berichte und Informationen  
3.1. Oberbürgermeister 

Berichterstatter:  
Herr Schick  

3.2. Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter:  
Herr Drogla  

3.3. Vorsitzender des  
Hauptausschusses 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Bialas  

3.4. Informationen zu geplanten  
Grundstücksverkäufen und  
Erbbaurechtsbestellungen (AT-14/23) 
Berichterstatterin:  
Frau Kolter  

4. Vorlagen der Verwaltung  
4.1. Eintragung in die OB-026/23 (HA) 

Ehrenchronik der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz   

5. Anträge aus der  
Stadtverordnetenversammlung  
Es liegen keine Anträge aus der  
Stadtverordnetenversammlung vor.  

6. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen  
7. Hinweise und Anfragen  
8. Schließung der Sitzung  
Cottbus/Chóśebuz, 08.11.2023   
gez. Tobias Schick  
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
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